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Mieter Art der Veranstaltung Datum 

  

Geplante Personenanzahl Wirtsdienst benötigt? 

Ja    Nein  

Miete:  50 € Kaution: 100 € 

 

 

 

Unsere Richtlinien zur Vermietung: 

 

1. Die generelle Entscheidung zur Vermietung 

obliegt der Vorstandschaft. 

2. Vermietung nur an Mitglieder des TC Talheim 

1987 e.V. 

3. Von den Mitgliedern kann keinerlei Anspruch 

auf die Nutzung des Clubheims abgeleitet wer-

den. Vereinsinterne Veranstaltungen haben 

generell Vorrang. 

4. Beschränkung auf private Anlässe. Geschäftli-

che Anlässe (z. B. Tupperparty o.ä.) nur nach 

Prüfung durch den Vorstand. 

5. Bei Vermietung an Jugendliche unter 18 Jah-

ren muss mindestens ein Erziehungsberechtig-

ter anwesend sein. Dieser übernimmt auch die 

Haftung für entstandene Schäden. 

6. Der Mietpreis beträgt unabhängig des Umsat-

zes € 50, die Kaution € 100.  

7. Das Mobiliar sowie sonstige Gerätschaften  

(z. B. Gasbräter, Küche, Kaffeemaschine, 

usw.) sind pfleglich zu behandeln. Entstandene 

Sachschäden müssen sofort der Vorstand-

schaft mitgeteilt werden. Daraus entstehende 

Kosten trägt der Mieter. 

8. Im Clubheim besteht generell Rauchverbot. 

9. Die genutzten Räumlichkeiten sind am Folge-

tag sauber geputzt zu übergeben (Küche, Toi-

letten, Böden), das Geschirr ist abgewaschen 

und an seinem Platz. Der ursprüngliche Zu-

stand ist wiederhergestellt. Für den Fall, dass 

wir mit der Endreinigung nicht einverstanden 

sind, engagieren wir auf Kosten des Mieters ei-

nen Reinigungsdienst und kürzen entspre-

chend die Kaution. 

10. Vorhandene Getränke müssen zu den aktuel-

len Preisen des Vereins abgenommen werden. 

Vor dem Fest wird eine Bestandsaufnahme der 

Getränke gemacht. 

11. Die Abnahme der Räumlichkeiten sowie die 

Abrechnung von Getränken erfolgt am Folge-

tag durch ein Vorstandsmitglied. Wird das 

Clubhaus an einem Samstag vermietet, muss 

am Sonntag spätestens bis 13.00 Uhr alles 

wieder sauber sein und das Clubheim verlas-

sen werden. 

12. Um einer Ruhestörung vorzubeugen, darf Mu-

sik ab 24 Uhr nur noch in Zimmerlautstärke ge-

spielt werden. Das Thema GEMA hat jeder 

selbst zu regeln (Tipp: Gebühren entfallen bei 

„geschlossenen Veranstaltungen“). 

13. Mit möglichen Klagen aus der Nachbarschaft 

muss sich der Mieter selbst auseinanderset-

zen. 

 

 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich den Mietpreis und die genannten Richtlinien an. 

 

 

Datum und Unterschrift Mieter/Erziehungsberechtigter 
 


